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Kindergarten-Elternbeiträge ab 01.09.2025 (+ 7,3%)
(jeweils 12 Monatsbeiträge exklusiv Verpflegungspauschalen)

bis 21 Std. bis 30 Std. bis 35 Std. bis 40 Std. bis 45 Std. bis 50 Std. bis 52,5 Std. bis 55 Std. 

bis 21 Std. bis 30 Std. bis 35 Std. bis 40 Std. bis 45 Std. bis 50 Std. bis 52,5 Std. bis 55 Std. 

bis 21 Std. bis 30 Std. bis 35 Std. bis 40 Std. bis 45 Std. bis 50 Std. bis 52,5 Std. bis 55 Std. 

Die Elternbeiträge werden nach den jeweils geltenden Landesrichtsätzen für kirchliche und kommunale Kindergärten erhoben. 

Im Übrigen gelten die Regelungen des Aalener Kindertagesbetreuungsplanes (AKITA 2030).

ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

Beitrag für 
Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

das Kind aus einer Familie mit 1 Kind

ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

Beitrag für 
Kinder unter 3 Jahren in altersgemischten Gruppen

das Kind aus einer Familie mit 1 Kind

ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

Kinder unter 3 Jahren in Krippen

das Kind aus einer Familie mit 1 Kind

ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

Beitrag für 
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Verpflegungspauschale
(jeweils 12 Monatsbeiträge)

ab 

01.01.2025

ab 

01.01.2026

I: Mittagessen

II: Mittagessen + Nachmittagsimbiss

III: Frühstück + Mittagessen

IV: Frühstück + Mittagessen + Nachmittagsimbiss


